
Temporäre Absenkung des 
Umsatzsteuersatzes
Herausforderung für die Hotellerie

1. Juli 2020



2Temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes - Herausforderung für die Hotellerie

Für die Praxis überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets 
eine Absenkung des Umsatzsteuersatzes beschlossen, die mit nun erfolgter Zustimmung von Bundestag und Bundesrat 
zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten ist und auf sechs Monate befristet wird. Vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
wird der reguläre Umsatzsteuersatz 
von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Satz von 7% auf 5% abgesenkt. 
Besondere Herausforderungen ergeben sich aufgrund des bereits Anfang Juni beschlossenen Corona-
Steuerhilfegesetzes für Unternehmer, die Restaurations- und Verpflegungsdienstleistungen ausführen. Für diese gilt mit 
Ausnahme der Abgabe von Getränken für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz. 

Seit 1. Juli 2020 gilt eine sechsmonatige Absenkung 
der Mehrwertsteuersätze
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Durch die sechsmonatige allgemeine Absenkung des ermäßigten Steuersatzes stehen insbesondere Hoteliers vor 
folgenden zusätzlichen Herausforderungen:

Seit 1. Juli 2020 gilt eine sechsmonatige Absenkung 
der Mehrwertsteuersätze



Worauf Sie jetzt achten sollten
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Für die Entstehung der Umsatzsteuer und die zutreffende Anwendung des Umsatzsteuersatzes kommt 
es darauf an, wann die Leistung bzw. Teilleistung ausgeführt ist. 
Beherbergungsleistungen gelten als erbracht, wenn diese enden. Bei mehreren Übernachtungen handelt 
es sich jeweils um einzelne Teilleistungen, für die jeweils der Zeitpunkt der Ausführung der einzelnen 
Teilleistung maßgeblich ist. Bei einem Gast, der zum Beispiel drei Übernachtungen vom 29. Juni 2020 
bis zum 2. Juli 2020 gebucht hat, unterliegt somit die erste Übernachtung einem Umsatzsteuersatz von 
7%, die beiden weiteren Übernachtungen gelten erst als im Juli erbracht und unterliegen daher dem 
reduzierten Satz von 5%.
Nicht entscheidend ist dagegen der Zeitpunkt der Erteilung der Rechnung oder der Zeitpunkt der 
Vereinnahmung des Entgelts. 

Maßgeblicher Zeitpunkt – Ausführung des Umsatzes 

Beherbergungsleistungen
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Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird zugelassen, dass auf Restaurationsleistungen in 
der Nacht vom 30. Juni 2020 auf den 1. Juli 2020 bereits der reduzierte Umsatzsteuersatz von 5% 
(Abgabe von Speisen) bzw. 16% (Abgabe von Getränken) angewendet wird. Gemäß des hierzu 
erläuternden Anwendungsschreibens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vom 30. Juni 2020 
soll diese Regelung auch für die Anhebung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar (und dann wohl auch 
zum 1. Juli) 2021 gelten. Dies hätte zur Folge, dass für die Silvesterveranstaltung bereits die höheren 
Umsatzsteuersätze von 7% (Abgabe von Speisen) bzw. 19% (Abgabe von Getränken) gelten müssten. 
Im Rahmen der letzten Erhöhung des Umsatzsteuersatzes zum Jahreswechsel 2006/2007 wurde vom 
BMF noch die Auffassung vertreten, dass in der Silvesternacht noch der niedrigere (alte) 
Umsatzsteuersatz galt.

Maßgeblicher Zeitpunkt – Ausführung des Umsatzes

Restaurationsleistungen
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Werden Anzahlungen auf eine Beherbergungsleistung bis zum 30. Juni 2020 vereinnahmt, die 
Übernachtung erfolgt aber erst in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020, ist in der 
(Anzahlungs-) Rechnung der bis zum 30. Juni 2020 geltende Umsatzsteuersatz von 7% anzugeben. 
Eine Berichtigung des Steuerausweises der (Anzahlungs-) Rechnungen bedarf es nicht, wenn in einer 
Endrechnung die Umsatzsteuer mit dem ab dem 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersatz von 5% 
ausgewiesen wird. 
Werden die Beherbergungsleistungen erst nach dem 31. Dezember 2020 erbracht und es erfolgen 
Anzahlungen in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 mit dem in diesem 
Zeitraum geltenden Steuersatz von 5%, so sind 2% entsprechend bei der (Schluss-)Rechnung 
nachzuversteuern.

Behandlung von Anzahlungen 
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Bereits bislang galt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7% für Beherbergungsleistungen nicht für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienten, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt 
für die Vermietung abgegolten waren. Grundsätzlich teilt eine (unselbstständige) Nebenleistung zwar das 
Schicksal der Hauptleistung. In diesem Fall geht das gesetzlich normierte Aufteilungsgebot für 
einheitliche Leistungen den allgemeinen Grundsätzen zur Abgrenzung von Haupt- und Nebenleistungen 
aber vor. Folglich muss das einheitliche Entgelt aufgeteilt werden, sofern neben der Beherbergung auch 
andere Leistungen dadurch abgegolten sind.
Nach Ansicht der Finanzverwaltung dienen die von den Hotels erbrachten Nebenleistungen nicht 
unmittelbar der Vermietung der Hotelzimmer. So fallen insbesondere Verpflegungsleistungen (Frühstück, 
Halb- oder Vollpension), aber auch die Nutzung der Minibar, Telefon und Internet, 
Pay-TV sowie Wellness- und Fitnessangebote unter das Aufteilungsgebot. 

Frühstückssplit für Speisen und Getränke

Schätzungsmaßstab kann nach Auffassung der Finanzverwaltung hierbei der
kalkulatorische Kostenanteil zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags sein.
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Diesem Aufteilungsgrundsatz entsprechend, wurden in den Rechnungen bislang neben den 
Beherbergungsleistungen mit einem Umsatzsteuersatz von 7% die Frühstücksleistungen bzw. die 
weiteren Nebenleistungen ("Business-Package" oder "Servicepauschale") gesondert mit einem 
Umsatzsteuersatz von 19% ausgewiesen. 
Da die im Frühstück enthaltenen Getränke von der für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 
2021 geltenden Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen auf 5% nicht umfasst sind, wird unseres Erachtens auch hier das 
bestehende Aufteilungsgebot greifen. So wird der Getränkeanteil anhand seiner kalkulatorischen Kosten 
zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags zu bemessen sein und mit dem Umsatzsteuersatz 
von 16% ausgewiesen werden müssen. 

Frühstückssplit für Speisen und Getränke

Das Anwendungsschreiben des BMF enthält hierzu keine Hinweise.

Aufteilungsangebot
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Tritt nach dem 30. Juni 2020 eine Minderung der Bemessungsgrundlage für einen vor dem 
1. Juli 2020 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz ein, hat der Unternehmer, der diesen 
Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag zu berichtigen. Dabei ist der 
bis zum 30. Juni 2020 geltende Umsatzsteuersatz von 19% bzw. 7% anzuwenden.

Skonto, Rabatt oder sonstige Preisnachlässe
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Die Absenkung der Umsatzsteuersätze zum 1. Juli 2020 ist bei der Berichtigung der Steuer- und 
Vorsteuerbeträge nach § 17 Absatz  1 Umsatzsteuergesetz (UStG) ebenfalls zu berücksichtigen, wenn 
die Entgelte für die in einem Jahreszeitraum ausgeführten Leistungen gemeinsam (zum Beispiel durch 
Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte und dergleichen) gemindert werden und dieser 
Jahreszeitraum vor dem 1. Juli 2020 begonnen hat und nach dem 30. Juni 2020 endet (zum Beispiel 
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020). Soweit die gemeinsamen Entgeltminderungen für die bis 
zum 30. Juni 2020 ausgeführten Umsätze gewährt werden, sind die Umsatzsteuersätze von 19% bzw. 
7% zugrunde zu legen; für Entgeltminderungen, die auf Umsätze nach dem 30. Juni 2020 (zum Beispiel 
vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020) entfallen, sind 16% bzw. 5% anzuwenden. 

Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte

Eine Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderung nach dem Verhältnis zwischen den 
nichtbegünstigten und den begünstigten Umsätzen der anteiligen Jahreszeiträume vor und 
nach dem Stichtag 1. Juli 2020 erscheint hier sachgerecht und entspricht den 
Vereinfachungsregelungen des BMF-Anwendungsschreibens.



12Temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes - Herausforderung für die Hotellerie

Seit dem 1. Januar 2019 gelten in Deutschland neue Regelungen für Gutscheine, aus denen eine 
Leistung unmittelbar zu fordern ist. Es ist zwischen dem sogenannten Einzweckgutschein und dem 
Mehrzweckgutschein zu unterscheiden. 

Gutscheine

Einzweckgutschein (§ 3 Absatz 14 UStG) Mehrzweckgutschein (§ 3 Absatz 15 UStG)

Ein Einzweckgutschein liegt dann vor, wenn der Ort der 
Leistung schon bei Ausgabe des Gutscheins feststeht und 
sich aufgrund der Leistung die Höhe der Umsatzsteuer 
eindeutig ermitteln lässt. Liegt ein solcher Einzweck-
gutschein vor, entsteht die Umsatzsteuer schon bei 
Verkauf des Gutscheins. Die Einlösung des Gutscheins ist 
dann nicht mehr der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 
Gemäß Anwendungsschreiben sind für die Bestimmung 
des zutreffenden Umsatzsteuersatzes die Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins entscheidend. 
Ändern sich die Verhältnisse im Nachhinein ist dies 
irrelevant.

Ein Mehrzweckgutschein liegt vor, wenn entweder der Ort 
der Leistung oder die sich aus der Leistung ergebende 
Umsatzsteuer bei Verkauf des Gutscheins nicht feststeht. 
In diesem Fall unterliegt der Verkauf dieses Gutscheins 
nicht der Umsatzsteuer. Erst wenn der Gutschein 
eingelöst wird, unterliegt die tatsächlich ausgeführte 
Leistung der Umsatzsteuer. Deshalb darf bei einem 
Verkauf eines Mehrzweckgutscheins noch keine 
Umsatzsteuer in einer Abrechnung gesondert 
ausgewiesen werden. Aus unserer Sicht empfiehlt es sich, 
wenn möglich, Gutscheine als Mehrzweckgutscheine 
auszugestalten.
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Wie auch bei den Ausgangsumsätzen ist bei bezogenen Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung 
auf den genauen Zeitpunkt der Leistungserbringung zu achten. Grundsätzlich darf nur die vom 
Leistenden tatsächlich geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer geschuldet werden. Rechnet ein 
Lieferant Lebensmittellieferungen im August 2020 mit 7% statt 5% Umsatzsteuer ab, ist nur die 
Umsatzsteuer in Höhe von 5% als Vorsteuer abziehbar; der Lieferant muss seine Rechnung 
entsprechend korrigieren. Das BMF-Schreiben sieht hier zwei auch für die Hotellerie und das 
Gaststättengewerbe relevante Vereinfachungsregelungen vor:

Eingangsrechnungen

Zum einen wird es im Juli 2020 bei der Abrechnung zwischen Unternehmern für den 
Vorsteuerabzug noch nicht beanstandet, wenn die Umsatzsteuer vom Leistenden noch in der 
alten Höhe berechnet und an das Finanzamt abgeführt wird. 

Außerdem dürfen Versorgungsunternehmen aus Vereinfachungsgründen auf 
Abschlagszahlungen weiterhin Umsatzsteuer von 7% bzw. 19% ausweisen und erst in der 
Endabrechnung die zutreffenden niedrigeren Umsatzsteuersätze berücksichtigen. 

1

2
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Das müssen Sie jetzt tun:
• Einrichtung neuer Konten und Steuerschlüssel in den ERP Systemen
• Korrekte Zuordnung zwischen Zeitpunkt der Leistung und Steuersatz
• Anpassung der vor- bzw. nachgelagerten Systeme (zum Beispiel Reportinglösungen), Schnittstellen, 

individuelle Systemlösungen (zum Beispiel in Excel), Buchungsplattformen und 
Fakturierungssysteme 

Umstellung Kassensysteme/ERP usw.

Gerade die Hotellerie steht vor großen  Herausforderungen hinsichtlich der unterjährigen Umsetzung der 
geänderten Umsatzsteuersätze in ihren IT-Systeme. So müssen die Kassensysteme nicht nur zweimal, 
sondern dreimal (zum 1. Juli 2020, zum 1. Januar 2021 und zum 1. Juli 2021) umgestellt werden. 
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